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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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In jeder Legislaturperiode soll ein Gleichstellungsbericht vorge-
legt werden. Der Erste Gleichstellungsbericht aus der vorange-
gangenen Legislaturperiode beruhte auf einem Gutachten, das 
viele Anregungen enthielt und in der Gleichstellungspolitik nicht 
nur intensiv diskutiert wurde, sondern einen ganz wesentlichen 
Aspekt verankert hat: die Lebensverlaufsperspektive.

Für den Zweiten Gleichstellungsbericht in der laufenden 
Legislaturperiode wurde ebenfalls eine Sachverständigenkom-
mission mit einem Gutachten beauftragt. Sie bestand aus zwölf 
Personen unterschiedlicher Disziplinen unter dem Vorsitz von 
Professorin Dr. Eva Kocher, djb-Mitglied, und arbeitete ca. 
18 Monate lang. Der Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung wurde am 21. Juni 2017 vom Kabinett verabschiedet. Das 
Gutachten war jedoch bereits im Januar an Ministerin Schwesig 
überreicht worden und ist seit dem 7. März 2017 öffentlich 
verfügbar und wird diskutiert.1

Der Berichtsauftrag der Sachverständigenkommission lautete: 
„Welche konkreten Schritte sind in Hinblick auf weichenstellende 
Übergänge im Lebensverlauf erforderlich, um – entsprechend den 
Ergebnissen des Ersten Gleichstellungsberichts – die tatsächliche 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchzusetzen und 
bestehende Nachteile zu beseitigen?“ Es wird also am Ersten 
Gleichstellungsbericht und an der Lebensverlaufsperspektive an-
geknüpft. Es werden auch ähnliche Themenschwerpunkt gesetzt 
wie im Ersten Bericht – allerdings werden die dort formulierten 
Ziele in Handlungsempfehlungen umgesetzt, die zum Teil sehr 
konkret sind. 

Wie auch schon für den Ersten Gleichstellungsbericht hat die 
Sachverständigenkommission Expertisen in Auftrag gegeben. So 
konnte sie sich die gleichstellungspolitischen Fragen von Flucht 
einerseits und Partnerschaftsgewalt andererseits erschließen, 
auch wenn diese Fragen keinen Schwerpunkt im Gutachten 
darstellen. Diese werden aber auf jeden Fall Gegenstand eines 
künftigen Gleichstellungsberichts sein müssen; der djb sollte 
sein Augenmerk darauf richten.

Das Gutachten ist bemerkenswert auch insofern, als es die 
Geschlechtergleichstellung intersektional betrachtet. So wird 
an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass Regelungen unter-
schiedlich in Bezug auf das Geschlecht wirken, je nach sozio-
ökonomischer Stellung, Armut/Reichtum, Migrationshinter-
grund, Behinderung/Gesundheit, Gewalterfahrungen, sexueller 
Orientierung. Das Gutachten verwendet einen weiten Begriff 
der Familie, der auch nicht verheiratete Paare, Wahlfamilien, 
Regenbogen- und Patchworkfamilien erfasst. Ein wichtiger Punkt 
ist insofern, dass differenzierte Daten häufig nicht vorliegen; es 
ist eine wichtige Forderung des Gutachtens, künftig Daten ent-
sprechend differenziert zu erheben und zu veröffentlichen – z.B. 
zum Gender Pay Gap oder zum Gender Care Gap.

Im folgenden Schwerpunkt erläutern und bewerten Mitglieder 
der Sachverständigenkommission (Jurist_innen und Sozial-
wissenschaftler_innen), Gutachter_innen sowie djb-Mitglieder 
einzelne Aspekte des Gutachtens zum Gleichstellungsbericht. 

Das Gutachten behandelt eine große Vielfalt an Themen – von 
Ganztagsschulen über digitale Arbeit und Cyber Harassment, 
Berufswahl, Wiedereinstieg, private Haushaltsführung bis hin zu 
Gewalt in Paarbeziehungen, Ehegüterrecht und Gender Main-
streaming. Die Beiträge im Folgenden behandeln nur einen 
Ausschnitt daraus; der Fokus liegt dabei auf gleichstellungs-
politischen Fragen der Erwerbs- und Familienarbeit, die für 
den djb insbesondere im Rahmen der Arbeit der K1 relevant 
sind: abhängige und selbstständige Erwerbsarbeit, die Sorge für 
Kinder und pflegebedürftige Personen, Aufwertung von Sorgear-
beitsberufen, Ehegattensplitting, Minijobs und Alterssicherung.

Prof. Dr. Heide Pfarr
Vorsitzende der djb-Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und 
Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. Eva Kocher
Mitglied der djb-Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und 
Wirtschaftsrecht

Editorial

1	 Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung: Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu 
gestalten. Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung, Berlin 2017, BT-Drs. 18/12840, S. 57 ff.  
Siehe www.gleichstellungsbericht.de. 
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